
 

 
 

Gemeindewahlen 2025 
 
 

Wir weisen darauf hin, dass Ende dieses Jahres die ordentlichen Wahlen stattfinden. Die Wahlver-
sammlung findet im Monat November 2025 statt. Gemäss Gemeindeverfassung sind die Wahlen 
alle drei Jahre durchzuführen. 

 
Es sind bisher folgende Demissionen eingegangen: 
 

- Simon Schwarzenbach, Gemeindevorstand 
- Andy Riesch, Geschäftsprüfungskommission 
- Silvia Wick, Einbürgerungskommission 
- Fredy Casty, Einbürgerungskommission 

 
 
Art. 8 /  Wählbarkeit 

 
Jeder Stimmberechtigte kann in eine Gemeindebehörde gewählt werden, sofern ihm die Über-
nahme öffentlicher Ämter nicht durch strafgerichtliches Urteil aberkannt ist. 
 
Art. 9 /  Amtszeit und Amtsdauer 
 
Der Gemeindevorstand, der Schulrat und die Geschäftsprüfungskommission, sowie weitere von 
der Versammlung zu wählende Personen gemäss Artikel 24, Abs. 1 der Verfassung, werden in der 
ersten Hälfte des Monats November für eine dreijährige Amtsdauer gewählt. Die Amtszeit der nach 
Artikel 9, Abs. 1 gewählten Personen beginnt am 1. Januar des folgenden Jahres. 
 
Art. 10 /  Ausschlussgründe  
 
Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie, Ehegatten und Geschwister sowie deren Ehegat-
ten dürfen nicht gleichzeitig derselben Gemeindebehörde oder Kommission angehören. Diese 
Ausschlussgründe gelten auch zwischen Mitgliedern der Geschäftsprüfungskommission und Mit-
gliedern des Gemeindevorstandes. 

 
 
Allfällige Demissionen bitten wir uns schriftlich bis am 30. September 2025 bekanntzugeben. 
 
 
 
Trin, im Juni 2025 
 
        Gemeinde Trin 
 
 
 
 


